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Vorgeſetzten⸗Moral .
So wie es immer Reiche und Arme in der

Welt gegeben hat und geben wird , dürften ſich die

Menſchen auch ſters ihrer beruflichen Gattung nach

in Vorgeſetzte und Untergebene ſondern . Mit der

zunehmenden Kultur hat ſich ja freilich das Ver⸗

hältnis zwiſchen beiden Menſchengatrungen all⸗

mählich zugunſten der Untergebenen verſchoben ,
aber die Tatſache der Abhängigkeit wird naturge⸗

mäß nie von den Schultern der Nicht - Vorgeſetzten
genommen werden . Allerdings iſt der im ſozial
orientierten Gegenwartſtaate lebende Untergebene

nicht mehr mit Leib und Leben unmittelbar der

Macht und Willkür des Vorgeſetzten anheimge⸗

geben , wie es im Altertum bei den Sklaven gegen⸗

üher ihren Herren der Fall war , aber mittelbar

iſt doch der Einfluß , den der moderne Vorgeſetzte

kraft der wirtſchaftlichen Machtmittel auf die Exi⸗
ſtenz ſeines Untergebenen ausübt , noch recht ge⸗

waltig . Uiund wenn auch infolge der durch den

Weltkrieg eingetretenen Verminderung des Men⸗

jchenmaterials , und der daraus für den Ange⸗
ſtellten günſtiger ſich geſtaltenden Verſchiebung des

Verhältniſſes zwiſchen Angebot und Nachfrage bei

den Arbeitskräften das Gefühl der „ſchlechthinnigen
Abhängigkeit “ gegenüber dem Vorgeſetzten gemin⸗

dert wird , ſo wird durch dieſe Tatſache nicht im

geringſten die moraliſche Verpflichtung des Vorge⸗

ſetzten berührt , in ſeinem Untergebenen den menſch⸗
lichen Bruder zu achten und demgemäß ihn zu

behandeln .

Wie oft aber wird auch heute noch von ſchlech⸗
ten Vorgeſetzten gegen dieſe moraliſche Forderung

verſtoßen ,
Wie viele Vorgeſetzte meinen ihre überlegene

Stellung nicht beſſer zum Ausdruck pringen zu

können , als durch ein ſchon rein äuserlich hoch⸗

fahrendes und verletzendes Benehmen .

Polternduor Ton ſtatt verbindlicher Feſtigkeit ,
ſcheint ſo manchem Vorgeſetzten die einzig mög⸗

liche Umgangsform ! Und in ſachlicher Hinſicht

glaubt ein derartiger „ Herr “ ſeine Würde dem

„ Untergebenen “ gegenüber nicht anders wahren zu

können als dadurch , daß er niemals lobt , ſondern

ſtets an den Leiſtungen des von ihm Abhängigen

etwas auszuſetzen findet . Iſt dieſem aber wirklich
ein Fehler unterlaufen , ſo beſchränkt ſich der Vor⸗

geſetzte nicht etwa darauf , den Untergebenen —

vorausgeſetzt , daß dieſer im allgemeinen eine

brauchbare Kraft iſt in kurzer Weiſe auf
ſeinen Fehler hinzuweiſen , ſondern er kanzelt ihn
— womöglich in Gegenwart dritter — derb ab

und ſpricht dem Untergebenen ganz allgemein jeg
liche Fähigkeit ab .

Selbſt wenn der Untergebene dieſe brüchige
Art des Vorgeſetztencharakters ſchon kennt , wird er

dennoch jedesmal aufs neue von ſolchem Verhalten
ſeines Vorgeſetzten aufs tiefſte verletzt werden . Mag
der Getadelte auch jegliche perſönliche Empfindlich⸗
keit ausſchalten , er wird dennoch in ſeiner Arbeits⸗

freudigkeit gelähmt und wird aus Sorge , ſeinen
Poſten zu verlieren , erſt recht unſicher werden und
neue Fehler begehen . Somit ſchadet der rückſichts⸗
los auftretende Vorgeſetzte auch rein ſachlich dem

ihm anvertrauten Unternehmen . Perſönlich aber
bewirkt er , daß ihm — mag er auch noch ſo
anerkennenswerte berufliche Fähigkeiten beſitzen —

ſeitens ſeiner Untergebenen , ſtatt Anhänglichkeit
Haß , ſtatt Achtung Verachtung entgegengebracht
wird !

Wie ſehr aber gerade ein jedes Zuſammenar
beiten zwiſchen Vorgeſetzten und Untergebenen auf
gegenſeitiger Achtung beruhen muß , um den Er⸗

folg zu gewährleiſten , beweiſt in einwandfreier
Weiſe ſeit nunmehr drei Jahren das deutſche Heer
im Kriege . Trotz häufiger numeriſcher Ueberlegen⸗
heit der Feinde , trotz aller Mübſal und aller Opfer
leiſtet das deutſche Volk in Waffen draußen an
den Fronten Erſtaunliches an erfolgreicher Arbeit
in Kampf und Kampfesvorbereitung . Wohl alle

Urteilsfähigen ſind ſich darüber einig , daß die Füh⸗
rer das deutſche Volksheer nicht ſo feſt „ in der

Hand “ hätten , wenn das Verhältnis zwiſchen Vor⸗

——————
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Achtung und Anhänglichkeit ruhen würde . Aus
dieſer Tatſache ſollten künftig auch alle die Vorge⸗
ſetzten eine Lehre ziehen , die hinter der Front im

bürgerlichen Leben das Beſtreben haben , das ihnen

zur Förderung übergebene Arbeitsgebiet gut zu
verwalten . Und wenn ſie ſo aus dieſer Erkenntnis

heraus ihr Verhalten zu den Untergebenen ein

richten , dann wird manchem von ihnen allmählich

auch das Verſtändnis dafür kommen , daß rein mo

raliſch für den Vorgeſetzten die Pflicht beſteht , die

Selbſtachtung des Untergebenen zu ſchonen und den

Grundſatz zu beherzigen : „ Entſchieden in der Sache
ſelber , aber verbindlich in der äußeren Form ! “

——

Staatenverhältniſſe
vor dem Kriege .

Großbritannien und Irland .

Regierungsform : Konſt . Königreich .

Staatsoberhaupt : Georg V. , geb . 1865 , ſeit

1910 .

Thronfolger : Eduard Albert , Fürſt von Wales ,

geboren 1894 .

Dynaſtie : Haus Sachſen - Coburg und Gotha

Flächeninhalt und Bevölkerung ( 1914 ) :

Ew . auf
km2 Einw 1 kmẽ

England und Wales 151 . 053 36,960 . 684 245

Schottland 78 . 746 4 , 728 . 500 60

Irland 83 . 809 4,375 . 554 52

Inſel Man ( 1911 ) 588 52 . 016 88

Kanalinſeln ( 1911 ) 181 96 . 899 535

314 . 377 46,213 . 653 147

Nationalitäten : Engländer 95 Prozent , Gälen

3 Prozent , Iren 2 Prozent .

Konfeſſionen : England : Anglikaner 72 Prozent ,
andere Proteſtanten 24 Prozent, röm . Katholiken 4

Prozent , wenige Juden . Schottland : Presbyteri⸗
aner 44 Prozent , Anglikaner 2 Prozent , andere Pro —

teſtanten 44 Prozent , röm . Katholiken 10 Prozent ,

wenige Juden . — Irland : röm . Katholiken 75 Pro —

zent , Anglikaner 13 Prozent , andere Proteſtanten

12 Prozent
Staatsfinanzen Einnahmen : ( 1914⸗15 ) 15 . 870

Mill . 272,429 Mark , Ausgaben : 1914⸗1915 )

5 . 870,272 . 429 Mark , Staatsſchuld : ( 1915 ) 23 . 738

Mill . 673 . 272 Mark .

Handelsflotte : ( 1912 ) 8510 Segelſchiffe mit

903 . 000 Tonnen und 12 . 382 Dampfer mit 10,992 . 000

Tonnen und zuſammen 286 . 806 Mann

Handel ( 1914 ) Einfuhr : 15 . 527,406 . 000 Mark ,

Ausfuhr : 12 . 105,082 . 000 Mark .

Hauptausfuhr : ( 1913 ) Baumwollgewebe
2 259,354 . 000 , Kohlen 1 . 059,329 . 000 , Eiſenwaren

815,566 . 000 , Maſchinen 756,176 . 000 , Wollgewebe

530,751 . 000 , Chemikalien und Drogen 456,284 . 000

Eiſen 352,050 . 000 , Baumwollgarn 338,464 . 000 ,
Schiffe 225,282 . 000 , Kleidung 197,497 . 000 Leinen⸗

gewebe 168,507 . 000 Mark .

Eiſenbahnen : ( 1913 ) 42 . 555 Kilometer .

Telegraphen : ( 1913⸗14 ) 130 . 329 Kilometer , Te⸗

legramme 92,886 . 000 .

Telephon : ( 1913⸗14 ) Länge der Drähte

2,736 . 814 Kilometer , Geſpräche 883,991 . 00 .

Poſtämter : ( 1914 ) 24 . 589 .

Geld : ( Goldwährung ) 1 Pfund Sterling a 20

Shilling a 12 Pence a 4 Farthing ſind 20 . 43 Mark

ſind 24 . 02 öſterreichiſche Kronen . 1 Guinee ſind 21

Shilling ſind 21 . 45 Mark ſind 25 . 22 öſterreichiſche
Kronen .

Längen⸗ und Flächenmaße : 1 Yard a 3 Fuß a

12 Zoll ſind 0 . 9144 Meter . 1 Elle ſind 1 einviertel

Yard ſind 1 . 143 Meter . 1 Statute Mile a 1760

Yard ſind 1609 . 3 Meter 1 Acre ſind 40 . 467 Are .

Hohlmaße :1 Quarter a 8 Bushels a 4 Pecks
a 2 Gallons ſind 290 . 781 Liter . Imperial Gallon a

4 Quarts a2 Pints ſind 4. 544 Liter . ( Seit 1897

iſt auch das metriſche Maßſyſtem geſetzlich giltig ) .

Armee : ( 1913⸗14 ) Friedensſtärke 254 . 646 Mann

dazu indiſche Armee 176 . 160 Mann , Kriegsſtärke

1,072 . 615 Mann , 1918 Geſchütze .

Kriegsflotte : ( 1914 ) 625 Schiffe ( davon 105

Panzerſchiffe ) , 2878 Geſchütze , Friedensſtärke 146

Tauſend Mann , Kriegsſtärke 209 . 197 Mann .

Landesfarben : Rot⸗Weiß⸗Blau .

Städte : ( 1913 ) London ( Hauptſtadt ) 4,518 . 191

Ew . , mit Vororten ( 1911 ) 7,251 . 358 Ew . , Glasgow

( 1911 ) 784 . 496 Ew . , Liverpool 756 . 553 Ew . , Man⸗

cheſter 730 . 976 Ew . , Birmingham 559 . 644 Ew . ,

Sheffield 471 . 662 Ew . , Leeds 457 . 295 Ew . , Dub⸗

lin ( Hauptſtadt von Irland ) ( 1911 ) 403 . 030 Ew . ,

Belfaſt ( 1911 ) 385 . 492 Ew . , Briſtol 361 . 362 Ew . ,

Edinburg ( Hauptſtadt von Schottland ) ( 1911 )

320 . 318 Ew . , Bradford 290 . 540 Ew . , Neweaſtle on

Tyne 271 . 295 Ew. , Nottingham 264 . 735 Ew . , 91

mouth 241 . 256 Ew. „ Stoke on Trent ( 1911 )234 . 534

Ew . , Salford 233 . 819 Ew . , Leiceſter 230 . 970 Einw .

Kolonien und Beſitzungen : 29,703 . 800 Kilome⸗

25 1910 1914 377,874 . 000 Einwohner .

„ Europa ( Gibraltar und Malta ) 305 Kilometer ' ,
37 . 759 Einwohner .

Aſien ( Kaiſerreich Indien , Ceylon , Straits⸗

Settlements , Nordborneo , Brunei , Sarawak , Hong —

kong , Cypern etc . ) 5,258 . 082 Kilometer ? , 320 . 442

Einwohner .

3. Afrika ( Gambia , Sierra Leone , Goldküſte , La⸗

gos , Brit . Oſtafrika , Kapkolonie , Oranjefluß⸗ und

Transvaal - Kolonie , Natal , Sanſibar etc . ) 5,675 . 000

Kilometers , 36,588 . 000 Einwohner .

4. Amerika ( Kanada , Neufundland , Labrador , Brit

Honduras , Bahama⸗Inſeln , Jamaica , Trinidad ,

Brit . Guyana etc . ) 10,499 . 600 Kilometer ? , 9,545 . 000

Einwohner .

5. Auſtralien ( Feſtland , Taſmania , Neuſeeland ,

SO. ⸗Neuguinea , Fidſchiinſeln etc . ) 8,270 . 000 Kilo⸗

meter ? , 6 . 683 . 000 Einwohner ,

Kaiſerreich Indien 4,843 . 400 Kilometer ' ,

( 1911 ) 216,008 . 000 Einwohner — 65 auf 1 Kilome⸗

tet
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Vereinigte Staaten von Südafrika 3,119 . 800
Kilometer “ , ( 1911 ) 8 . 195 . 799 Einwohner 3 auf 1
Kilometer ' .

Kanada 9,659 . 400 Kilometers , ( 1911 ) 7,206 . 643
Einwohner — 0. 7 auf 1 Kilometer ' .

Auſtraliſcher Staatenbund 7,938 . 800 Kilometer⸗

( 1914 ) 5,173 . 000 Einw . — 0,6 auf 1Kilometere .

Handelsflotte : ( 1911 ) 12 . 237 Segelſchiffe mit
874 . 000 Tonnen , 5755 Dampfer mit 961 . 000 Ton⸗
nen .

Eiſenbahnen : ( 1913⸗14 ) Malta 13 Kilometer . —

Indien 54 . 063 Kilometer . — Ceylon 974 Kilometer .

Uebriges Aſien 1674 Kilometer . — Südafrika
18 . 107 Kilometer . — Uebriges Afrika 3951 Kilo⸗
meter . — Kanada 44 . 157 Kilometer . — Uebriges
Amerika 2093 Kilometer . — Auſtralien 31 . 021 Ki⸗
lometer . — Neuſeeland 4649 Kilometer .

Telegraphen : ( 1912⸗14 ) Cypern 381 Kilometer .

Indien 137 . 643 Kilometer . — Ceylon 2910 Ki⸗
lometer . Straits⸗Settlements 4242 Kilometer .

Uebriges Aſien 2017 Kilometer . — Südafrika
24 . 088 Kilometer . — Uebriges Afrika 18 . 501 Kilo⸗
meter . — Kanada 15 . 658 Kilometer . — Uebriges
Amerika 10 . 650 Kilometer . — Auſtralien 83 . 636
Kilometer . —Neuſeeland 20 . 823 Kilometer .

Telephon : ( 1912⸗14 ) Gibraltar 266 Kilometer .
Malta 1255 Kilometer . — Indien 4612 Kilometer

Straits⸗Settlements 11 . 958 Kilometer . — Ueb⸗
riges Aſien 10 . 436 Kilometer . — Südafrika 90 . 727
Kilometer . — Uebriges Afrika 3486 Kilometer . —
Kanada 1,772 . 800 Kilometer . ( Drähte ) . — Uebriges
Amerika 18 . 462 Kilometer . — Auſtralien 477 . 258
Kilometer ( Drähte ) . — Neuſeelands315 Kilometer .

—Uebriges Auſtralien 689 Kilometer .

Poſtämter : ( 1912⸗14 ) Indien 19 . 848 , — Süd⸗
afrika 3644 , — Kanada 13 . 811 . — Auſtralien 8264 .

Neuſeeland 2362 . 6

Kolonialarmee : ( 1913⸗14 ) Indien 171 . 496 Mann

eingeborene , 76 . 007 Mann brit . Truppen . — Kana⸗
da Friedensſtärke 73 . 945 Mann , Reſerve der Miliz
9338 Mann . — Auſtralien Kriegsſtärke 173 . 967
Mann .

Kriegsflotte : Indien 10 Schiffe , 32 Geſchütze .
Kanada 2 Schiffe , 51 Geſchütze . — Auſtralien

( 1913 ) 15 Schiffe , 100 Geſchütze .
Städte : ( 1911 ) 1. Gibraltar 25 . 869 Ew. , La

Valetta zuſ . 80 . 000 Ew. ,
2. Calcutta 896 . 067 Ew. , mit Vororten 1,222 . 313

Ew . , Bombay 979 . 445 Ew. , Madras 518 . 660 Ew . ,
Hayderabad ( Dekan ) 500 . 623 Ew. , Rangun 293 . 316

Ew. , Lucknow 259 . 798 Ew. ,
3. Kapſtadt mit Vororten 155 . 223 Ew . , Sanſibar

( 1910) 35 . 262 Ew. , Pretoria 29 . 618 Ew. , Johannes⸗
burg 119 . 953 Ew. , Kimberley 13 . 598 Ew . ,

4. Montreal 470 . 480 Ew. , Toronto 376 . 538 Ew. ,
Winnipeg 136 . 035 Ew. ,

5. Sydney 632 . 624 Ew. , Melbourne 588 . 971 Ew. ,
Adelaide 189 . 982 Ew. , Brisbane 139 . 480 Ew. , Wel⸗

lington 64 . 372 Ew. , Hobart 41 . 757 Einwohner .
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6 . Sonſtiges .

Durlach . Längere Debatten veranlaßte der
Geſchäfts⸗ u. Rechenſſchaftsbericht des
Kommunalverbandes Durlach⸗Stadt für
die Jahre 1916 und 1917 im Bürgerausſchuß . Die
Tätigkeit des Verbandes wurde im allgemeinen
ſehr günſtig beurteilt ; es ſei keine leichte Aufgabe
geweſen , die ſchwierigen Arbeiten ſo zu erledigen ,
wie dies geſchehen ſei . Mit beſonderer Befriedig⸗
ung wurde anerkannt , daß der Kommunalverband
im Gegenſatz zu anderen Städten — mit verhält⸗
nismäßig wenig Gewinn gearbeitet habe . Den in
Betracht kommenden Beamten gebühre nicht nur
Dank , ſondern auch eine entſprechende Gehaltser⸗
höhung . Der Bericht wurde für unbeanſtandet er⸗
klärt .

Freiburg . Bekanntlich ſieht der neue Ge⸗
ſetzentwurf zur Aenderung des Reichsſtempel⸗
geſetzes auch eine Umſatzbeſteuerung der Ge⸗
meindeſparkaſſen vor . Da der namhafte
Steuerbetrag von der Sparkaſſe nur entweder durch
Abwälzung auf den Hypothekenſchuldner oder durch
Uebernahme auf die allg . Gemeindeumlage
aufgebracht werden könnte , hat der Stadtrat an den
deutſchen Städtetag das Erſuchen gerichtet , gegen
die geplante Beſteuerung bei der Reichsregierung
und bei dem Reichstag Vorſtellungen erheben zu
wollen .

Pforzheim . Der Stadtrat hat den Zinsfuß
für Hypotheken bei der ſtädt . Sparkaſſe ber
künftigen , völlig neuen Darlehen auf 5 v. H. feſt⸗
geſetzt . Bei allen anderen bisherigen Hypotheken⸗
forderungen foll der Zinsfuß bis zum Ende des
Krieges belaſſen werden . — Die Stadtgemeinde
trat der hier zu gründenden Hypothekenſiche⸗
rungsbank bei . Der Stadtrat beſchloß die
Uebernahme eines größeren Garantiebetrages .

Schwetzingen . Der Bürgerausſchuß hat die
Einführung einer Anzahl neuer Gemeinde⸗
ſteuern beſchloſſen , ſo die Erhebung eines halb⸗
prozentigen Verkehrsſteuerzuſchlages , die Erhebung
einer Luſtbarkeitsſteuer , einer Verbrauchsſteuer für
Bier und Wein , endlich wurde die Erhöhung des
Vervielfachers , ſowie Beizug der über den Normal⸗
ſteuerſatz hinausgehenden ſtaatlichen Zuſchläge zur
Gemeindebeſteuerung beſchloſſen .

— —
Familienunterſtützung betr .

In dem Rundſchreiben vom 15 . September
1916 J A D 26688 — iſt hinſichtlich der An⸗
wendung des § 2b des Familienunterſtützungsge⸗
ſetzes ausgeführt , daß es nicht im Sinne des Ge⸗
ſetzgebers gelegen haben könne , Perſonen einen
Unterſtützungsanſpruch auf Grund des §S 2b zu
geben , die von verwandten Kriegsteilnehmern nicht
unterhalten worden ſeien und auch bei Eintreten
der Bedürftigkeit nicht unterſtützt worden wären .
Im Gegenſatz hierzu hat das Bundesamt für das
Heimatweſen in ſeinen Band 52 S . 79/80 und
81/83 abgedruckten Entſcheidungen Nr . 20 und 21
ben Standpunkt eingenommen , daß das Familien⸗
unterſtützungsgeſetz den in S 2b aufgeführten Ver⸗
wandten des Einberufenen einen Anſpruch auf Fa⸗
milienunterſtützung ſchlechthin dann gebe , wenn ſich
ein Unterhaltungsbedürfnis erſt nach der Einbe⸗
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rufung herausgeſtellt habe , unbekümmert dann ,

ob der Einberufene ohne die Einberufung voraus⸗

ſichtlich auch zur Gewährung des Unterhalts im⸗

ſtande geweſen wäre .

Mit Rückſicht hierauf wird ſich der in dem

Rundſchreiben vom 15 . September 1916 eingenom⸗

mene Standpunkt nicht mehr aufrecht erhalten

laſſen . Vielmehr wird Unterſtützung auf Grund

des 8 2b des Familienunterſtützungsgeſetzes in

den Fällen , in denen das Unterſtützungsbedürfnis
bei den in Frage kommenden Verwandten erſt nach

der Einberufung hervorgetreten iſt , auch dann zu

gewähren ſein , wenn der Einberufene auch ohne

die Einberufung vorausſichtlich zur Gewährung

des Unterhalts außerſtande geweſen wäre .

( Erl . des Reichskanzlers vom 12. 4. 1918 , Nr .

4028 ) .
— 0 —

Familiennunterſtützung betr .

Nach der Auffaſſung des Reichsamts des

Innern iſt die Frage , ob mit Rente entlaſſene

Heerespflichtige , die drei Monate hindurch neben

der Rente Familienunterſtützung erhalten haben ,

im Falle der Wiedereinſtellung und erneuten Ent⸗
laſſung nochmals Anſpruch auf eine dreimonatige
Doppelzahlung nach §8 9 der Bundesratsverord⸗
nung vom 21 . Januar 1916 erheben können , zu

verneinen , weil der Wortlaut der genannten Be⸗

ſtimmung vorausſetzt , daß der Heerespflichtige bis
her noch nicht im Genuß von Militärverſorgungs⸗

gebührniſſen geſtanden hat wird der Entlaſſene zu

einer neuen Dienſtleiſtung herangezogen , ſo ruht

während ihrer Dauer die vorher erworbene Rente

nur in Höhe des gewährter Dienſteinkommens S

36 Nr . 2 des Mannſchaftsverſorgungsgeſetzes ) . Der

Berechtigte erhält hiernach ſtets mindeſtens den

Betrag ſeiner Rente und bezieht darüber hinaus

eine ihm etwa zuſtehende Kriegs - oder Verſtüm⸗

melungszulage weiter . 1485

Wenn ihm nun nach Fortfall des militäriſchen

Dienſteinkommens infolge der Entlaſſung die frü⸗

here Rente wieder bezahlt wird , ſo kann nicht

wohl davon geſprochen werden , daß er jetzt erſt

infolge von Krankheit oder Verwundung in den

Genuß dieſer ſorgungsgebührniſſe tritt . Er

tritt vielmehr ie Verhältniſſe zurück , die

vor ſeiner neuen 0 rufung zu den Waffen be⸗

ſtanden haben un
t rechtlich nicht » nders

als ein Heerespfl „ der nach der erſten Ein⸗

berufung ohne Ei an Erwerbsfähigkeit und

daher ohne Rente e worden iſt . Allerdings

iſt , wenn zwiſchen 1 6 n und zweiten Ent⸗

laſſung ein kürzerer Zeitraum als drei Monate ge

legen hat , die Fa nilienunterſtützung bei der zwer

ten Eutlaſſung woch fün ˖ Erfüllung dieſer

3 weiter zu zahlen
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des Innern vom 29. 5. 1918 ,
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Gemeindebeamtengeſetz betr .

1 8 8

deim 3e
1 R RTSUuRS EKA verhä

bea mten . In

usgeſprochen , die

Landtag einen Geſetzentwurf vorlegen , durch wel⸗

chen in ſinngemäßer Anwendung des ſtaatlichen
Beamtengeſetzes , die dienſtlichen Rechtsverhältniſſe
der Gemeindebeamten , insbeſondere des Diszipli⸗
narrechts , geordnet werden , ebenſo die Vergütung

für die Wahrnehmung von Geſchäften des Reichs

und Staates . Auch die Ruhegehaltsregelung ſoll

in das Geſetz hineingearbeitet werden . Der Juſtiz⸗

ausſchuß war der Meinung , daß den Wünſchen der

Beamten Rechnung getragen werden könne und

deshalb dem Antrag zuzuſtimmen ſei . — Dem

Antrag ſtimmt das Haus bei .

— — — —

Erhöhung der Teuecrungszulagen für ſtädtiſche

Angeſtellte .

Nachdem durch Beſchluß der Gemeindebehörde

im Herbſk vorigen Jahres für die Beamten und

Angeſtellten Teuerungszulagen feſtgeſetzt worden .

ſind , hat die Kriegskommiſſion des Berliner

Magiſtrates erneut eine Erhöhung der Sätze der

Teuerungszulage beſchloſſen . Während die Teuer⸗

ungszuſchläge nach den vier feſtgeſetzten Einkom⸗

mensklaſſen zurzeit 600 M. , 780 M. , 900 M. und

1000 M. betragen , ſind für dieſe Klaſſen Teuer⸗

ungszuſchläge von 900 M. , 1080 M. , 1200 M.

und 1300 M. vorgeſehen . Die Ledigen ſollen künf⸗

tig 70 v. H. dieſer Sätze erhalten . Die bisherigen
Kinderzuſchläge von 10 v. H. ſollen auf 15 ve H.

erhöht werden . Hand in Hand mit dieſer Erhöh

ung der Teuerungszulage ſoll eine Erhöh⸗

ung der Bezüge der nicht feſtangeſtellten Hilfs⸗

kräfte , der Penſionäre und der Ruhegeldempfänger ,

ſowie der Witwenbeihilfen erfolgen . Die durch den

Beſchluß der Kriegskommiſſion bedingten weiteren

Aufwendungen beziffern ſich auf 3,7 Millionen

Mark , ſo daß für die Teuerungszulagen und die

anderweite Erhöhung der Bezüge nunmehr insge⸗

ſamt nahezu 11 Millionen Mark erfordert werden .

— 0 —

Steuerpflichtige Teucrungszulagen .

Vor einiger Zeit wurde ein Erlaß der Gr .

Steuerdirektion mitgeteilt , wonach die Kriegsteuer⸗

ungszulagen nicht zur Steuer herangezogen werden .

Unter dem 23 . März ds . Is . iſt aber an die Gr .

Steuerkommiſſariate ein neuer Erlaß ergangen ,

in welchem es heißt : „ Nach nochmaliger Prüfung
der Sach⸗ und Rechtslage hat ſich das Finanzmini⸗
ſterium auf den zunkt geſtellt , daß die aus

Anlaß der K rung , gleichviel unter welcher

Bezeichnung gewährten Zulagen allgemein , alſo

auch bei den öffentlichen Beamten und den in

einem Dienſtverhältnis ſtehenden Arbeitern , der

Einkommenſteuer unterliegen . “
2 —

Iud

Kürzung der Vollrente kriegsbeſchädigter Be⸗

amten .

ſamte Beamtenſ chaft ,
reiche Entſcheid⸗

1918 ) das
e ſich um die Frage , ob

er folge ſeiner Teilnahme

am Kriege ganz oder teilweiſe erwerbsunfähig ge⸗

n iſt u deſſen die militäriſche Voll⸗

größten Teil erhält , dieſe

zu beziehen berechtigt ,

zu kürzen iſt , wenn er

* U
mauch dann



wieder zivildienſttauglich wird und wieder Gehalt

bezieht . Das Reichsgericht hat ſich in grundlegen⸗
der Entſcheidung zu der Auffaſſung bekannt , daß

die Rente in ſolchen Fällen entſpre⸗
chend zu kürzen iſt , einerlei , ob es ſich um

eine neue oder eine Wiederanſtellung des betref⸗

fenden Beamten handelt .

— — —
Die regelmäßige Nachprüfung der Dienſtein⸗
kommensverhältniſſe der Fürſorgekaſſenmitglie⸗

der betr .

Die an Gemeindebeamte und Bedienſtete ge⸗

währten Teuerungszulagen , wie auch etwaige be⸗

ſondere Vergütungen für Mehrarbeit aus Anlaß
des Krieges können als wandelbare Bezüge im

Sinne des § 15 Abſ . 1 Ziff . 2 des Gemeindebe⸗

amtenfürſorgegeſetzes nicht angeſehen und demge⸗

mäß auch bei Feſtſetzung des Einkommensanſchla⸗

ges nicht mitberückſichtigt werden . Nach § 18 Abſ .
1 des Fürſorgegeſetzes wirb die für die Feſtſetzung
des Einkommensanſchlags maßgebende Höhe des

Wertanſchlags für wandelbare Bezüge nach dem

tatſächlichen Durchſchnittsertrag in den der je⸗

weiligen Feſtſetzung vorangehenden drei Kalender⸗

fahren jedoch mit Anſchluß der nur auf vorüber⸗

gehenden Verhältniſſen beruhenden Einkommens⸗

teile bemeſſen . Daß die eingangs erwähnten Zu⸗

wendungen nur auf vorübergehenden Verhältniſſen
beruhen , unterliegt wohl keinem Zweifel . Von

dieſer unſerer Auffaſſung iſt der Verwaltungsrat
der Fürſorgekaſſe unterrichtet .

Zu den nur auf vorübergehenden Verhältniſſen
heruhenden und deshalb in den Einkommensan⸗

ſchlag nicht einzurechnenden Einkommensteilen ge⸗
hören auch etwaige an Grundbuchhilfsbeamte ge⸗

währte Entſchädigungen für die während der

Kriegszeit erlittenen Ausfälle an Grundbuchamts⸗
gebühren . Die Nichteinrechnung dieſer Entſchädig⸗
ung in den Einkommensanſchlag wird aber im

Hinblick auf die in § 2 des proviſoriſchen Geſetzes
vom 27 . November 1917 ( G. ⸗V. ⸗Bl . S . 397 ) ge⸗
troffene Beſtimmung für die beteiligten Grund⸗

buchhilfsbeamten keinerlei Nachteil im Gekolge
haben.

( Erl . Gr . Min . d. J . vom 16 . 2. 1918 , Nr .

7685 ) .

— -

neber die Kursentwicklung der Kriegsanleihen
im Frieden .

Welchen Kurs werden unſere Kriegsanleihen
im Frieden haben ? Das hängt in erſter Reihe
natürlich von dem Ausgange des Krieges ab . Nun ,

in dieſer Hinſicht wird jetzt , wo unſer gefährlichſter
Feind unter Hindenburgs Schlägen zuſammen⸗
bricht , wohl ſelbſt der kälteſte Rechner beruhigt
ſein . Der ungeheure Ruhm , den Deutſchland durch
ſeine beiſpiellos daſtehenden Siege auf den

Schlachtfeldern und in ſeinen Werkſtätten zu Hauſe

errungen hat , wird bei den Kapitaliſten der ganzen
Welt nach allen pſychologiſchen Erfahrungen in

einer Weiſe propagandiſtiſch wirken , daß die deut⸗

ſchen Kriegsanleihen vorausſichtlich zum inter⸗

nationalen Standardpapier werden , ſo
wie es vor dem Krieg die engliſchen Konſols waren .

Dabei wird der Umſtand , daß unſere Kriegsan⸗
leihen einen doppelt ſo hohen Zinsanſpruch gewäh⸗

ren wie jene , ſicherlich dazu beitragen , den Retz ,
den ſie auf das internationale Kapital ausüben

werden , nicht unweſentlich zu erhöhen . Die hier⸗
aus zu erwartende Nachfrage wird ſich nach menſch⸗
lichem Ermeſſen auf viele Milliarden belaufen ,

wobei die rieſige Kapitalfülle zu berückſichtigen
bleibt , deren ſich die neutralen Länder auf Grund

ihrer Kriegsgewinne erfreuen .
Wird dieſe ausländiſche Nachfrage

aber genügen , um das Verkaufsbedürfnis auszu⸗

gleichen , das bei vielen inländiſchen Zeichnern nach

Wiederaufnahme der Friedensarbeit zutage treten

wird ? Man hat ſich , offen ſei es ausgeſprochen ,
über dieſen Punkt in unſeren leitenden Finanz⸗
kreiſen einige Sorge gemacht , daher iſt auf alle

Fälle für die Zeit nach dem Kriege eine groß⸗

zügige Aufnahmeaktion vorgeſehen . Heute

aber ſind maßgebende Beurteiler der finanziellen
Vorgänge überzeugt , daß , ſo gute Dienſte die ge⸗

plante Maßnahme als Mittel zur Bekämpfung

etwaigen Mißtrauens leiſten kann , dieſe doch prak⸗

tiſch kaum in Tätigkeit treten wird , weil nämlich
der ' Markt aus ſich ſelbſt heraus ſo ſtark ſein

wird , um ſolcher Hilfe von außen entraten zu

können . Wie der Krieg alle militäriſchen Maßſtäbe

früherer Zeiten hinter ſich ließ , ſo hat er , dank

dem Umſtande , daß die Gewinne an Kriegsliefer⸗
ungen im Inland blieben , einen derartigen An⸗

lagehunger bei unſeren eigenen Kapitaliſten er

zeugt , daß es trotz der bisherigen Kriegsanleihen
immer ſchwieriger wird , ihm Befriedigung zu ver⸗

ſchaffen . Dabei iſt auf einen Punkt hinzuweiſen ,
der bisher anſcheinend nicht genügende Beachtung

gefunden hat , nämlich daß bei einem Zinsfuß von

5 Prozent das Kapital , deſſen Zinſen nicht ver⸗

braucht werden , ſich ſchon innerhalb von 10 Jahren
verdoppelt gegen etwa 15 Jahre bei einem vier

porzentigen Zinsfuß . Da ſich nun ein großer
Teill unſerer Kriegsanleihen in jolchen Kreiſen
befindet , die in der glülckichen Lage ſind , ihre

Zinſen nicht verbrauchen zu müſſen , ſo leuchtet ein ,
daß das Nachwachſen von anlagebedürftigem Ka⸗

pital heute viel intenſiver vor ſich gehen muß , als

unter der Herrſchaft des billigeren Zinsfußes .
Heute ſteht bei uns die Sache ſo, daß beliebte An⸗

lagepapiere , wie Städteanleihen , Hypothekenpfand⸗
briefe , Obligationen großer Induſtrieunternehmer
uſw . kaum noch zu haben ſind . Dieſes außerge⸗
wöhnliche Anlagebedürfnis wird natürlich im Frie⸗
den nicht beſtehen bleiben , anderſeits aber muß
man ſich des Gedankens entſchlagen , daß die Wie⸗

derauffüllung unſerer Läger mit Rohſtoffen ſehr

ſchnell vor ſich gehen wird . Daran hindert , neben

dem Mangel an Schiffsraum , vor allem die Tat⸗

jache , daß die Welt von Vorräten zum großen Teil

entblößt iſt . Sie ſind einfach nicht erhältlich . Das

iſt aus mancherlei Gründen gewiß ſehr bedauer⸗

lich . Für den heimiſchen Kapitalmarkt aber iſt

dieſer Mangel indirekt von unberechenbarem Vor⸗

teil . Denn damit entfällt für einen großen Teil

der Zeichner die Veranlaſſung , ihren Beſitz an

Kriegsanleihen zu Gelde machen zu müſſen . Die

diesbezüglich gehegten Beſürchtungen erſcheinen
demgemäß mit der Dauer des Krieges immer we⸗

niger begründet zu ſein . Nach alledem erſcheint die

Furcht vor einem plötzlich hervortretenden Angebot
in Kriegsanleihen und daraus zu erwartenden

Kursrückgang nicht nur nicht berechtigt , man wird

EE
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vielmehr im Gegenteil annehmen können , daß der

Kurs mit der Wiederkehr des Friedenszuſtandes
aus den eingangs angedeuteten Gründen eine ſtei⸗

gende Richtung einſchlagen wird . Wohl werden

alsdann das Reich , die Bundesſtaaten und Ge⸗

meinden an den Kapitalmarkt herantreten müſſen .
Aber ſolche Mammutanleihen , wie im Krieg , kom⸗

men dann nicht mehr in Frage . Vor allem aber

wird man dann kaum nötig haben , einen Zins⸗

fuß von 5 Prozent zu bewilligen . Die Ausgaben
von niedrig verzinslichen Titeln wird aber auto⸗

matiſch eine Höherbewertung der höher verzins⸗

lichen Kriegsanleihen herbeiführen — von dem

Liebhaberpreis ganz abgeſehen , der dieſen Doku⸗

menten über erfüllte Kriegspflicht vermutlich be⸗

willigt werden wird . Ob der Kurs ſäuf 110 Pro⸗
zent oder noch darüber hinausgehen wird , da⸗

rüber mögen ſich die Sachverſtändigen ſtreiten . Für

den Zeichner auf die Kriegsanleihe genügt es

zu wiſſen , daß ſie mit dem Erwerb dieſer abſolut

ſicheren , hochverzinslichen Anlage auch die Aus⸗

ſicht auf einen guten Kursgewinn erwerben . L. E.

Verband mittlerer Städte Badens .

In der kürzlich in Offenburg abgehal⸗

tenen Sitzung des Weiteren Ausſchuſſes des Ver⸗

vandes mittlerer Städte Badens wurde zu ein⸗

zelnen im Landtag zur Beratung geſtandenen Ge⸗
ſetzentwürfen Stellung genommen . Im Hinblick
auf das zu erwartende neue Fürſorge ge ſetz

für Gemeinde - und Körperſchaftsbeamte ſoll als
Grundlage für die Verhandlungen mit dem Mini⸗

ſterium des Innern ein Statut für ' die Verwaltung

der Fürſorgekaſſe entworfen werden . Zu dem von

der Regierung zugeſagten Gemeinde beamten⸗
geſetz ſoll im Rahmen der Vorſchläge über die
Schaffung einer neuen Städteordnung für die mitt⸗

leren Städte , die zurzeit von Bürgermeiſter Dr .

Weiß⸗Eberbach und Bürgermeiſter Thorbecke⸗
Singen entworfen wird , Stellung genommen wer⸗

den . Der diesjährige Städtetag wird Anfang Juli
in Oberkirch abgehalten . Die Referate hierfür

wurden feſtgeſtellt und verteilt . Im einzelnen be⸗
ſprach man noch die Frage der Rohſtoffverſorgung
des Bauhandwerks im Rahmen aller Maßnah⸗

men , die zur Hebung der Wohnungsnot und zur

Wiederbelebung der Bautätigkeit notwendig fallen

werden . Die in der Zwiſchenzeit erſchienene Ver⸗

ordnung des Miniſteriums des Innern über die

Regelung der Verſorgung mit Kriegshilfeholz
ſchließt ſich den von den Städten geäußerten Wün⸗

ichen an . Einen breiten Raum in der Erörterung

nahmen die Verhandlungen über die N ahrungs⸗

mittelverſorgung ein . Dieſe Fragen werden

auch auf dem Verbandstag in Oberkirch behandelt

werden . Weiter wurde noch zur Organiſation des

Altmöbelhandels , zur Arbeitsloſenſürſorge , zur ge⸗

planten Reichsgetränkeſteuer ( über die Reichstags⸗

abgeordneter Bürgermeiſter Dr . Gugelmeier

roferierte ) und zur Kreisverfaſſung Stellung ge⸗

nommen

—H5 —

Deviſenentwicklung .

Bisher hat der Verlauf der deutſchen Offen⸗
ſive trotz der großen Erfolge noch keinen nennens⸗

werten Cinfluß auf die Geſtaltung des Reichsmark —

kurſes an den neutralen Plätzen gehabt . Man

wird ſich entſinnen , daß bei Beginn der ſiegreichen

deutſch⸗öſterreichiſchen Offenſive in Oberitalien der

Kurs der Reichsmark ſprunghaft aufſchnellte . Dies⸗

mal war zwar auch eine Erholung zu bemerkein ,

aber ſie hielt nicht lange an und ſeit einiger Zeit

iſt der Kurs langſam abgebröckelt . Aller⸗

dings zeigt er keineswegs mehr die abnorme Neig⸗

ung nach unten ( in der Schweis wohl . Die

Schriftleitung ) , die vor dem November 1917 zu
bemerken war . Es iſt mit ziemlicher Sicherheit
aanzunehmen , daß der Kurs nicht mehr auf den

damaligen Tiefpunkt ſinken wird . Wenn er dies⸗

mal nicht aufwärts geſprungen iſt , ſo iſt das nicht
etwa auf eine Minderbewertung unſerer militär⸗

iſchen Kraft in den neutralen Ländern zurückzu⸗
führen . Die neutrale Preſſe läßt ja deutlich ge⸗

nug erkennen , daß ſie nicht mehr an die militär⸗

iſche Zerſchmetterung Deutſchlands , veziehungs⸗
weiſe an den Sieg der Entente glaubt . Die Tat⸗

ſachen ſprechen ſo klar , daß eine andere Meinung

gar nicht möglich iſt . Im November vorigen Jah
res jedoch fiel die Offenſive ungefähr zuſammen
mit den Friedensverhandlungen im Oſten . Man

glaubte , daß nunmehr der Geſamtfriede ſich an⸗

bahne und man hat auch wohl von dem öſtlichen
Frieden eine baldige wirtſchaftliche Stärkung

Deutſchlands erwartet . Der Oſtfriede hat aber

wohl die Kriegsmacht Deutſchlands außerordentlich

geſtärkt , den Weltfrieden hat er jedoch noch nicht
ſichtbar gemacht . Außerdem ſind vorläufig vom

Oſten noch nicht die Gütermengen eingetroffen , auf
die man gehofft hatte und umgekehrt hat Deutſch⸗
land erſt verhältnismäßig wenig nach dem Oſten
geliefert . Dieſe Verhältniſſe werden ſich erſt in

einiger Zeit beſſern und regeln , vorausgeſetzt , daß

die politiſchen Zuſtände in Rußland und in den

Randſtaaten keine neue Verwirrung⸗verurſachen
Kommt aber der deutſch⸗öſtliche Verkehr wirklich

in Gang , ſo muß auch unſere Valuta davon

profitieren . Es iſt zu erwarten , daß dann der

Kurs der Reichsmark an den neutralen Plätzen
wieder ſchneller ſteigt . Inzwiſchen können ja auch

im Weſten die Verhältniſſe ſich derart zu Deutſch⸗
lands Gunſten geſtaltet haben , daß auch daraus

unſere Währung neue erhebliche Kräfte zieht .

Während alſo die Reichsmark ihre raſche Er⸗

holung nicht fortgeſetzt hat , aber in den meiſten

neutralen Staaten doch nicht mehr die ſcharfe
Tendenz nach unten zeigt , legen die Entente - Devi⸗

ſen eine außerordentliche Schwäche an den Tag⸗
Das trifft augenblicklich beſonders auf die Deviſe

Frankreich und die Deviſe Italien zu . Die

Deviſe Frankreich kommt derart ins Abgleiten ,
daß man daran ſehr deutlich die Minderung

des neutralen Vertrauens in die franzöſiſche Sache

erkennen kann . Wenn das ſo weiter geht , ſo wird

der Kurs in Zürich bald auf 60 angelangt ſein .

Noch viel ſchlimmer ſteht es um die Deviſe Ita
lien , die mit der ruſſiſchen Währung die tiefſtbe⸗
wertete Valuta aller kriegführenden Länder iſt .
Sie iſt in Zürich beinahe auf40 geſunken . Die

ſtalieniſche Regierung hätte ſich bei Kriegsbeginn
eine ſolch ungünſtige Entwicklung wohl nicht träu⸗

men laſſen . Nachdem die italieniſchen Finanzen

vor dem Kriege einigeermaßen ins Gleichgewicht
gekommen waren , ſind ſie jetzt völlig verwirrt

und zerrüttet .
Aber auch die engliſche und die ame⸗
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rikaniſche Valuta können trotz aller Be⸗

mühungen ſeit einiger Zeit nicht mehr aufrecht er⸗

halten werden . In Zürich beiſpielsweiſe iſt ſeit
Jahresbeginn der Kurs des Sterlings fortwährend
zurückgegangen , und der Dollarkurs hat ebenfalls
ſchwerc Verluſte erlitten . Die Weſtmächte , die

einſt mit einer Valuta⸗Offenſive die deutſche Währ⸗

ung vernichten wollten , ſehen ſich ſchon ſeit langer

Zeit in eine ausgeſprochene Valuta⸗Defen⸗
ſive gedrängt . Daran ſind nicht nur die militär⸗

iſchen Niederlagen ſchuld , ſondern auch die Fracht⸗
raumnot , die beiſpielsweiſe auf den enaliſchen Ex⸗

port ſehr ungünſtig gewirkt hat . Jedenfalls hat
die Entente - Preſſe nicht die geringſte Urſache , ſich
über den , Stand der deutſchen Währung aufzu⸗

halten .
— —

Wann darf eine Kriegerwitwe wieder heiraten ?

Die Frage , wann Kriegswitwen wieder hei⸗

raten dürfen , wurde dieſer Tage aktuell da eine

getreue Chehälfte drei Monate nach dem Tode

ihres Mannes mit einem andern in die Ehe trat .

Nach dem Geſetz darf eine Witwe erſt zehneinhalb
Monate nach dem Tode des Ehemannes ſich wie⸗

der verheiraten . Wenn nun aber , was jetzt leicht

möglich iſt , einwandfrei nachgewieſen wird , daß
der Verſtorbene durch ſeinen Aufenthalt im Feld
mindeſtens dieſelbe Zeit über keine Gemeinſchaft
mit ſeiner Frau mehr haben konnte ſteht einer

neuen Cheſchließung nichts im Wege .
— —

Schutz des Rechts am eigenen Bilde und des photo⸗

graphiſchen Urheberrechts .

Vor Jahren erregte einmal peinliches Aufſehen

eine Zeitungsnotiz , nach der in einem Badeort meh⸗

rere Damen im Badekoſtüm ohne ihr Wiſſen und

Willen photographiert worden ſind und daß die Bil⸗

der auch feilgeboten worden waren — und noch

größere Entrüſtung rief ſ. Zt . die Mitteilung hervor ,

daß die Leiche des Fürſten Bismarck in der auf ſeinen

Tod folgenden Nacht ohne Erlaubnis der Angehöri⸗

gen von induſtriellen Photographen aufgenommen

worden ſei .

Das Laienpublikum war ſich ſofort klar über die

Rechtswidrigkeit der Bildentnahme , da die unerlaubte

Aufnahme eines Bildes von einer Perſon ein ſtraf⸗

barer Eingriff in das Recht der Perſönlichkeit ſei .

Die Meinungen der Rechtsgelehrten waren indeſſen

geteilt ; diejenigen Juriſten , welche der Laienanſicht

zuneigten , waren einigermaßen in Verlegenheit da⸗

rüber , mit welcher ausdrücklichen Geſetzesbeſtimmung

ſie ihre Anſicht begründen ſollten , denn in dem Reichs⸗

geſetz vom 10 . Januar 1876 , den Schutz der Photo —

graphien gegen unbefugte Nachbildung betreffend ,

war nur geſagt , daß bei photographiſchen Bildniſ⸗

ſen das Recht zur mechaniſchen Nachbildung dem

Beſteller zuſteht . Und ebenſo war durch das

Reichsgeſetz vom 9. Januar 1876 , betreffend das Ur⸗

heberrecht an Werken der bildenden Künſte , das , Recht

der Nachbildung eines Portraits oder einer Portrait —⸗

büſte dem Beſteller eingeräumt . Damit war aber

dem Abgebildeten ſelbſt noch keineswegs ein Schutz

gegen eine unerlaubte Abbildung gegeben , wenn auch

der Geſetzgeber bei Erlaſſung dieſer Beſtimmungen

davon ausgegangen ſein mag , daß der Beſteller in

der Regel die photographierte Perſon ſelbſt oder doch

ein naher Angehöriger derſelben ſein werde . Allein

heutzutage , wo bei den ſeit Erlaß jenes Geſetzes er⸗

folgten Fortſchritten der Photographietechnik jeder⸗

mann mittelſt eines verhältnismäßig billigen Appa⸗

rates für Amateurphotographen Momentbilder auf⸗

nehmen kann , könnte man nicht mehr annehmen , daß

der Beſteller eine Perſon ſein werde , gegen deren Be⸗

ſtellung der auf dieſe Art Photographierte nichts ein —

zuwenden haben werde . Es iſt eben ein Leichtes für

jeden , das Bild eines oder einer Jeden wider des

Abgebildeten Wiſſen und Willen auf die Platte zu

bannen und in den Verkehr zu bringen .

Welche unangenehmen Empfindungen bei Da⸗

men aus anſtändigen Kreiſen muß z. B. die Wahr⸗

nehmung auslöſen , daß ihr — vielleicht in Balltoi⸗

lette oder Maskenkoſtüm — aufgenommenes Contre⸗

fei öffentlich zum Verkauf angeboten oder ausge⸗

ſtellt wird .

Aber auch Perſonen , die im öffentlichen Leben

ſtehen , werden — wenn ſie nicht mit einer großen

Doſis Eitelkeit behaftet ſind — nicht damit einver⸗

ſtanden ſein , daß ihr Bild ohne ihre Erlaubnis in

Schaukäſten und Zeitſchriften zur allgemeinen An⸗

ſicht erſcheint .

Ein hochgeſchätzter Rechtsgelehrter hat vor Jah⸗

ren einmal die Anſicht vertreten , daß Perſonen , die

ſich im öffentlichen Leben vielleicht als Schriftſteller ,

als Künſtler etc . einen Namen gemacht haben , ſich

die Ausſtellung ihres Portraits gefallen laſſen müßten ,

weil hier ein allgemeines berechtigtes Intereſſe nach

perſönlicher Kenntnisnahme vorhanden ſei ; dabei

meinte derſelbe Juriſt , beſtellte Portraits dürfen

aber nur mit Genehmigung des Beſtellers veröf —

fentlicht werden , da , wer ein Portrait beſtelle , es nur

für ſich , für ſeinen Familien⸗ oder Bekanntenkreis

wünſche . Wirklich eine recht merkwürdige Anſicht !

Darnach wäre oft der , welcher eine Veröffentlichung

ſeines Bildes überhaupt nicht will und kein Port

rait von ſich beſtellt , ſofern er eine hervorragende

Perſönlichkeit mit bekanntem Namen iſt , vogelfrei für

jeden , der ihn Gewinnes wegen typen will ; nicht

aber der , welcher eine gleichſam beſchränkte Oeffent⸗



lichkeit ſeines Bildes durch Geſtattung einer Port⸗

raitanfertigung gewährt hat .

Höchſtes Gut iſt die Perſönlichkeit und zur Per⸗

ſönlichkeit gehört doch nicht nur der Name eines Men⸗

ſchen , ſondern auch und zwar in noch höherem Maße
ſeine äußere Erſcheinung und ſie iſt nicht vogelfrei .

Ihre beliebige Hineinziehung in die breite Oeffent⸗

lichkeit , zumal wenn ſie lediglich aus gewerblichen

Zwecken erfolgt , iſt eine Mißachtung der Perſon , ge⸗

gen die es ſowohl einen ſtrafrechtlichen als auch ei⸗

nen civilrechtlichen Schutz geben muß . Nicht jeder

hat es gern , daß ſeine Photographie oder die ſeiner

Frau oder ſeiner Tochter im Schaufenſter iſt oder ge⸗

gebenenfalls im Album von Leuten erſcheint , denen

er ſelbſt ſie niemals gegeben hätte .

Das neue Reichsgeſetz vom 9. Januar 1907 , be⸗

treffend das Urheberrecht an Werken der bildenden

Künſte und der Photographie , ſchützt die Photogra⸗

phien , gleichgültig , ob ſie von einem Berufs - oder von

einem Amateur - Photographen hergeſtellt ſind und

ohne Rückſicht darauf , ob ſie künſtleriſchen Charakter

haben oder nicht . Eine Photographie mit künſtleri —

ſchem Charakter wird vom Geſetz nicht als ein Kunſt⸗

werk betrachtet , ſondern nur als das was ſie iſt , d. i.

als Photographie geſchützt . Urheber iſt , wer die Auf⸗

nahme macht , oder insbeſondere bei photographiſchen

Ateliers ſie leitet . Nicht der Angeſtellte , ſondern un⸗

mittelbar durch die Vertretung erwirbt der Geſchäfts⸗

inhaber das Urheberrecht . Wenn jedoch der Ange —

ſtellte in ſeiner freien Zeit , bei Ausflügen uſw . pho⸗

tographiſche Aufnahmen macht , ſo erwirbt nur er al⸗

lein das Urheberrecht . Das Recht entſteht ſo⸗
fort mit der Aufnahme . Der frühere Bezeich⸗

nungszwang iſt weggefallen . Jede Aufnahme , mag

ſie auch rechtlich oder ſittlich nicht erlaubt ſein , iſt

geſetzlich geſchützt . Das Geſetz ſtellt alle der Photo —

graphie ähnliche Verfahren der Photographie

gleich . Das jetzt geltende Reichsgeſetz über

das Urheberrecht brachte große Neuerungen auf die⸗

ſem Gebiet . Der Urheber hat das Recht der Vervielfäl⸗

tigung , der gewerbsmäßigen Verbreitung und ge⸗

werbsmäßigen Vorführung . Ausnahmen beſtehen z.

B im Intereſſe der Wiſſenſchaft und der Allgemein⸗

heit . So dürfen Werke , die ſich bleibend an öffent⸗

lichen Wegen , Straßen oder Plätzen befinden , photo⸗

graphiert werden . Die Verwertung des Urheberrechts

geſchieht durch Uebertragung entweder unbeſchränkt

oder in zeitlicher , räumlicher oder inhaltlicher Be —

ſchränkung . Der wichtigſte derartige Fall iſt der

Abſchluß eines Verlagsvertrags .
Der Photograph erwirbt das Urheberrecht an

dem Bildniſſe , der Beſteller hat das Recht der Ver⸗

vielfältigung , nicht aber der gewerbsmäßigen Ver⸗

breitung oder Vorführung . Der Urheber darf je⸗

doch das Bildnis nur mit Genehmigung des Abge⸗

bildeten verbreiten oder öffentlich zur Schau ſtellen .

Das „ zur Schau ſtellen “ liegt auch in dem Auslegen

des Bildes im Atelier eines Photographen . Ausnah⸗

men macht das Geſetz bei Perſonen aus der Zeitge⸗

ſchichte und im Intereſſe der Kunſt bei künſtleriſchen

Bildnisſtudien , die ohne Beſtellung ausgeführt ſind .

Hierbei darf aber kein berechtigtes Intereſſe des Abge⸗

bildeten verletzt werden . Ferner dürfen von den Be⸗

hörden für Zwecke der Rechtspflege und der öffentli⸗

chen Sicherheit Bildniſſe ohne Einwilligung des Be⸗

rechtigten ſowie des Abgebildeten oder ſeiner Ange⸗

hörigen vervielfälltigt , verbreitet und öffentlich zur

Schau geſtellt werden . Der geſetzliche Schutz des Ur⸗

heberrechts an einem Werke der Photographie dauert

10 Jahre vom Erſcheinen des Werkes an und en⸗

digt , wenn bis zum Tode des Urhebers das Werk noch

nicht erſchienen war , mit dem Ablauf von zehn Jah⸗

ren nach ſeinem Tod .

Gegen vorſätzliche oder fahrläſſige Verletzung

der Rechte des Urhebers ſchützt ihn das Geſetz durch

verſchiedene Mittel ; er kann Anſpruch auf Schaden⸗

erſatz , auf Buße , auf Vernichtung der Nachbildungen

erheben und obendrein noch Strafantrag ſtellen . Die

an ihn zu erlegende Buße darf den Höchſtbetrag von

ſechstauſend Mark nicht überſteigen und ſchließt die

Geltendmachung eines weiteren Anſpruchs auf Scha⸗

denserſatz aus . Ph . Häfner .

— 0 —
Was uns fehlt .

In den Zeitungen begegnen wir folgender
beißenden , aber auf viele deutſche Jammerſeelen
vortrefflich abgepaßten Spottklage eines unbekann⸗

ten Verfaſſers :

Es fehlen uns die Zwiebeln ,
Es fehlen neue Stiebeln ,
Es fehlt am Kleiderſtaat .
Das Strumpfband fehlt , Pomade
Es fehlt die Schokolade ,
Das Oel fehlt zum Salat .

Es fehlt die fette Seife ,
Der Tabak fehlt zur Pfeife ,
Es fehlt das echte Bier

Petroleum , Hering , Scholle ,
Vom Schaf fehlt uns die Wolle ,
Es fehlt das Borſtentier .

Es fehlt der Krieg im Lande ,

Brand , Raub und Mord und Schande
Der gall ' ſchen Invaſion ,
Es fehlt der wilde Schrecken
Das bange Sich - Verſtecken ,
Wenn die Granaten droh ' n.
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Es fehlen die Koſaken .
Es fehlt die Fauſt im Nacken ,

Die England längſt geballt :
Es fehlen Wilſons Büttel

Mit ihrem Gummiknüttel ,

Und er als Reichsanwalt .

Es fehlt der Grund zum Klagen

Trotz aller kleinen Plagen ;
Es fehlt die große Notl !

Der Wirklichkeit Erkenntnis

Fehlt uns und ihr Verſtändnis ,
Das brauchen wir wie ' s Brot .

— 0 —

7 . Bad . Landgemeindenverband .

Das badiſche Gemeindebeamtengeſetz .

Bezugnehmend auf unfere Mitteilung in Nr .

5 dieſer Zeitſchrift bringen wir heute diejenigen

Paragraphen des uns ſeiner Zeit zur Begutachtung
mitgeteilten Geſetzentwurfs zur Kenntnis unſerer
Gemeindebeamten , bezüglich deren wir Abänder⸗

ungs⸗ oder Ergänzungsanträge geſtellt haben . Es

ſind folgende :

§S 1. Der Bürgermeiſter , die Mitglieder des

Gemeinderats , der Ratſchreiber und der Gemeinde⸗

rechner ſind Gemeindebeamte .

Die Eigenſchaft als Gemeindebeamter kann

auch anderen Perſonen , welchen eise Tätigkeit

für die Gemeinde im Hauptberuf übertragen wor⸗

den iſt , auf Grund der Gemeindedienſtordnung
oder eines Gemeindebeſchluſſes mit Staatsgeneh⸗

migung ( § 8 8 und 11 ) verliehen werden .

§ 4 . Iſt die Anſtellung auf beſtimmet

ZzZeit erfolgt , ſo kann das Dienſtverhältnis 6 Mo⸗

nate vor Ablauf der Anſtellungszeit von der Ge⸗

meinde durch Kündigung gelöſt werden . Erfolgt
eine Kündigung nicht , ſo gilt das Anſtellungsver⸗

hältnis jeweils auf die gleiche Zeitdauer als ver⸗

längert .
Iſt die Anſtellung auf unbeſtimmte Zeit

erfolgt , ſo kann das Dienſtverhältnis mit einer

Kündigungsfriſt von drei Monaten , nach fünfjäh⸗

riger Dauer mit einer Kündigungsfriſt von ſechs
Monaten von der Gemeinde gelöſt werden .

Hat das Dienſtverhältnis des auf beſtimmte

oder unbeſtimmte Zeit angeſtellten Gemeindebe⸗

amten 10 Jahre gedauert , ſo gilt der Gemeinde⸗

beamte als auf Lebenszeit angeſtellt .
Für den Antrag der Gemeindebeamten , aus

dem Gemeindedienſt entlaſſen zu werden , gelten

dieſelben Kündigungsfriſten , wie ſie für den Ge⸗

meinderat feſtgeſetzt ſind . Die auf Lebenszeit an

geſtellten Gemeindebeamten können darum nach⸗

ſuchen , binnen einer Friſt von 6Monaten aus dem

Gemeindedienſt entlaſſen zu werden

Kündigung des Dienſtver⸗

Abſatz 1 und § 4 Abſatz 1

izeiperſonal einſchließlich der

§. 6. Gegen die

hältniſſes gemäß § 3

und 2 ſteht dem
P

Feldhüter die Beſe

Auf eine gegen die Entſcheidung d

veitere Beſchwerde entſche

ideskommiſſä :

i der Anſtellung , Gehaltsfeſtſetzung und

ttlaſſung der Waldhüter finden außerdem die

Vorſchriften der §s 180 ff des Forſtgeſetzes Anwend⸗

ung .

amts erhober

gültig der
8 de

§ 8, Der Gelalt iſt in beſtimmtem Betrag

zu gewäbren . Auf den Gehalt können Sachbezüge

und die Einnahmen aus Geſchäftsgebühren mit

einem beſtimmten Anſchlag angerechnet werden .

Der Anſchlag der Geſchäftsgebühren darf drei Vier⸗
teile des feſten Gehalts nicht überſteigen . Bleibt

die Einnahme aus den Geſchäftsgebühren unter

dem Anſchlag , ſo iſt der Unterſchied von der Ge⸗

meinde zu tragen .
Die Gehalte ſind ſo zu bemeſſen , daß ſie zu

den an die Gemeindebeamten zu ſtellenden An⸗

forderungen und zur Leiſtungsfähigkeit der Ge⸗

meinde nicht in auffälligem Miſtverhältnis ſtehen .

§ 9. In Gemeinden mit mindeſtens 2040

Einwohnern iſt durch eine mit Zuſtimmung des

Bürgerausſchuſſes zu erlaſſende Gemeindedienſtord⸗

nung zu beſtimmen , welche Stellen im Gemeinde⸗

dienſt beſtehen , wie bei ihrer Beſetzung zu verfahren

iſt , welcher Gehalt für die ausgeworfen wird und

auf welchen dieſer Stellen die Verleihung der

Beamteneigenſchaft zuläſſig ſein ſoll .

In der Gemeindedienſtordnung iſt außerdem
über folgende Punkte Beſtimmung zu treffen :

1) über die Zahlung der Gehalte ſowie über

die Belaſſung des Dienſteinkommens in Krank⸗

heits⸗ und Sterbefällen ;

2) ſofern Beſtimmungen über die Bewillig⸗

ung von Urlaub vorgeſehen werden , über die ver⸗

mögensrechtlichen Folgen einer Urlaubsüberſchreit⸗

ung ;
3) über die Beſorgung von Nebenbeſchäftig⸗

ungen durch Gemeindebeamten ;

4) ſoweit für einzelne Gehalte ein Anfängs⸗
und ein Höchſtbezug feſtgeſetzt iſt , über die Voraus⸗

ſetzungen , ünter denen ein Vorrücken im Gehalts

bezug erfolgt oder ein ſolcher verſagt werden kann .

Die Gemeindedienſtordnung bedarf der Staats⸗

genehmigung .

§ 19 . Zur Verhängung von Ordnungsſtrafen

ſind befugt :

1) gegenüber den Beamten der Gemeinde das

Bezirksamt ,

2) gegenüber den Beamten der Gemeinde mit

Ausnahme des Bürgermeiſters und der Mitglieder

des Gemeinderats zur Verhängung von Geldſtra⸗

fen bis zu fünfzig Mark , der Gemeinderat .
3) geenüber den Beamten der Gemeinde mit

Ausnahme der Mitglieder des Gemeinderats je⸗
doch nur zur Verhängung von Verweis und von

Geldſtrafen bis zu zehn Mark , der Bürgermeiſter .

Die Strafbefugnis des Bezirksamts iſt in

den Fällen Ziffer 2 und 3 nur dann begründet

wenn Gemeinderat oder Bürgermeiſter ungeachtet

jeiner Aufforderungen
i ei oder

deren Befugnis überſteigende Strafe in

oin *eine

Frage
rummt oder das Dienſtvergehen gegenüber einer

Anordnung des Bezirksamts oder in unmittel⸗

be erkehre1
i

begangen iſt

Die Geldſt zen in die Gemeindekaſſe .

§ 21 . Gegen
di

g der Ordnungs
afen findet die tatt . Iſt die Ord

nu afe vom Geme rat oder den

meiſter verfügt worden , ſo entſcheidet auf

Beſchwerde gegen die Entſchließung des

amts der Landeskommiſſä Seine Entſcheidung
iſt endgültig

———
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§ 23 . Die Dienſtentlaſſung von Gemeinde⸗
beamten kann im Wege des dienſtpolizeilichen Ver⸗
fahrens insbeſondere ausgeſprochen werden :

1) wegen erwieſener Dienſtunfähigkeit ,
2) wenn ſie ſtrafgerichtlich verurteilt worden

ſind ,

3) wenn ſie unſittliche , wucheriſche oder ſonſtige
unehrliche Handlungen begangen haben ,

) wenn ſie in Vermögenszerfall oder in Kon⸗
kurs geraten ſind

und hierdurch ( 2 —4 ) ihr Anſehen in
einer Weiſe geſchmälert wird , daß eine wirkſame
Dienſtführung nicht mehr zu erwarten iſt ,

5) wenn ſie ſich ſchwere Dienſtvergehen , wie
Willkürlichkeiten im Dienſt , grobe Dienſtnachläſſig⸗
keiten oder fortgeſetzten Ungehorſam gegen zuſtän⸗
dige Anordnungen und Verfügungen der Vorge⸗
ſetzten oder der Staatsbehörden zu ſchulden kom⸗
men ließen .

Auch aus anderen Gründen , welche die Dienſt⸗
führung ſehr erſchweren oder vereiteln , kann auf
Antrag der Gemeinde die Dienſtentlaſſung ſtatt⸗
finden , die des Bürgermeiſters ſelbſt auf bloße
Vernehmung der Gemeinde , wenn ſeine Dienſt⸗
führung das ſtaatliche Intereſſe in ſchwerſter Weiſe
gefährdet .

Der auf Grund der vorſtehenden Beſtimm⸗
ungen Entlaſſene kann , ſofern er überhaupt noch
wählbar iſt , erſt nach Verfluß einer geſetzlichen
Dienſtperiode zu einem Gemeindeamt gewählt
werden .

§. 24 . Bei dem auf Entfernung aus dem
Gemeindedienſt gerichteten dienſtpolizeilichen Ver⸗
kahren führt die nächſtvorgeſetzte Staatsverratt⸗
ungsſtelle die Unterſuchung ; der Beſchuldigte iſt ſo⸗
wohl bei Eröffnung als nach dem Abſchluß der
Unterſuchung , letzterenfalls über ihr Ergebnis zu
vernehmen .

Die Entſcheidung ſteht dem Bezirksamt zu .
Die Entſcheidung kann auch auf eine Ord⸗

nungsſtrafe lauten .

Darauf haben wir Folgendes berichtet :
Heidelberg - Sandhauſen , 14 . Juni 1916 .

Entwurfeines Geſetzes über
di e Rechtsverhältniſſe der
Gemeindebeamtenbetr .

Einem hohen Miniſterium danken wir beſtens
für die Ueberſendung des Entwurfes eines Geſetzes
über die Rechtsverhältniſſe der Gemeindebeamten .

Wir haben ſolchen einer eingehenden Beratung
unterzogen und können mit Freude feſtſtellen , daß
durch den Encwurf in vielfacher Richtung den
von uns einem hohen Miniſterium ſchon wiederholt
vorgetragenen Wünſchen entſprochen worden iſtund daß dumit die Rechtsverhältniſſe ſämtlicher
Gemeindebeamten einer neuen zufriedenſtellenden
Regelung entgegenſehen dürfen .

Wenn wir uns ergebenſt geſtatten in einigen
allerdings prinzipiellwichtigen Punkten weiterge⸗
hende Anträge einem hohen Miniſterium zur ge⸗
fälligen Bexückſichtigung vorzutragen , ſo halten
wir uns hierzu im Intereſſe der Gemeinden undderen Geſamtſtellung im Staatsorganismus ver⸗
pflichtet , von dem Wunſche beſeelt , dieſe ſchon lange
ſchwebeinden Fragen endgiltig aus der Welt zu

ſchaffen , damit auch den kleinen Gemeinden der
Segen des neuen Geſetzes ganz zuteil werden möge .

Zu §8 1. Hier geſtatten wir uns eine prinzi⸗
pielle Frage zur Erörterung zu bringen . Nach
dieſem § ſind Gemeindebeamte : Der Bürgermei⸗
ter , die Gemeinderäte , der Ratſchreiber und der
Gemeinderechner ſowie diejenigg Perſonen . wel⸗
chen die Eigenſchaft als Gemeindebeamte nach Abf .
2 dieſes 8 verliehen worden iſt .

Mit dieſer Auffaſſunng von der Stellung des
Bürgermeiſters und der Gemeinderäte in der Ge⸗
meinde können wir uns nicht einverſtanden erklä⸗
ren .

Es beſteht eben doch ein prinzipieller Unter⸗
ſchied zwiſchen der Stellung des Bürgermeiſters
und der Gemeinderäte einerſeits und derjenigen
der übrigen Gemeindebeamten andererſeits . Die
erſteren ſind von der geſetzlich hiezu berufenen Ge⸗
meindevertretung gewählt und bilden die Verwalt⸗
ungsbehörde der Gemeinde , während die letzteren
von dieſer Verwaltungsbehörde angeſtellt ſind .

Aus dieſem prinzipiellen Unterſchied ergibt
ſiche auch die Verſchiedenartigkeit dieſer beiden
Stellungen : während die Vorausſetzungen für die
Wählbarkeit des Bürgermeiſters und des Gemein⸗
derates , deren Verpflichtung zur Annahme der
Wahl , ſowie die Dauer von deren Dienſtzeit ge⸗
getzlich geregelt ſind , iſt das Verhältnis des von
der Verwaltungsbehörde angeſtellten Perſonals
durch Verträge feſtgelegt , welche durchſchnittlich
wieder gekündigt werden können .

Dieſe Verſchiedenartigkeit der Stellung ſollte
auch in dem Geſetze zum Ausdruck kommen , wäh⸗
rend der Entwurf eine Gleichſtellung herbeiführt ,
welche nicht im Intereſſe einer geordneten Ge⸗
meindeverwaltung gelegen ſein dürfte .

Die Faſſung des § 1 könnte etwa lauten :

„ der Bürgermeiſter und die Mitglieder des
„ Gemeinderates ſind Gemeindebeamte in enge⸗
„ rem Sinne ;

„ der Ratſchreiber und der Gemeinderechner
„ ſind Gemeindebeamte im weiteren Sinne ;

„ die Eigenſchaft als Gemeindebeamte im wei⸗
„ teren Sinne kann auch anderen Perſonen , wer⸗
„ chen eine Tätigkeit ſür die Gemeinde im Haupt⸗
„ beruf übertragen worden iſt , auf Grund der
„ Gemeindedienſtordnung oder eines Gemeinde⸗
„beſchluſſes mit Staatsgenehmigung verliehen
„ werden . “ 8

Nach dieſem § 1 ſollten dann folgende 88
eingeſchaltet werden :

a ) Für die Gehalte der Bürgermeiſter , Rat⸗
ſchreiber und Gemeinderechner werden im Verord⸗
nungswege Minimalſätze feſtgeſtellt , unter welche
bei der Erlaſſung der Dienſt⸗ und Gehaltsordn⸗
nungen nicht herabgegangen werden darf . Neben
den feſten Gehalten beziehen dieſelben die durch
Geſetz und Verordnung feſtgeſetzten Gebühren , an
deren Stelle durch den Gemeinderat Pauſchalver⸗
gütungen feſtgeſetzt werden können . Die einzelnen
Gebühren fallen in dieſem Falle der Gemeinde⸗
kaſſe zu .

b) Die Gemeinderäte können für ihre Tätigkeit
eine beſondere Entſchädigung erhalten .

c) §S 26 Abſ . 1 Ziff . 1 der G. ⸗O. findet auf die
Bürgermeiſter ſämtlicher Gemeinden , Ziff . 2 da⸗



— —

ſelbſt auf die Bürgermeiſter der Gemeinden bis

zu 2000 Seelen abwärts Anwendung .

d) Sämtliche Bürgermeiſter ſind berechtigt , der

Fürſorgekaſſe für Gemeinde und Körperſchaftsbe⸗
amte beizutreten .

Zur Begründung dieſer Beſtimmungen erlau⸗
ben wir uns , uns auf die Ausführungen zu ve⸗

rufen , welche wir bereits in unſerer Eingabe an

hohes Miniſterium vom 30 . Auguſt 1913 nieder⸗

gelegt haben .
Die Verhältniſſe haben ſich in der Zwiſchenzeit

nicht geändert . Im Gegenteil , die immer wieder
in die Erſcheinung tretenden Tatſachen erfordern
dringend , daß dem Bürgermeiſter in einer Ge⸗
meinde diejenige Stellung eingeräumt werde , wel⸗

che er als Ortsvorſtand haben muß , wenn er mit
dem nötigen Erfolg ſeines Amtes walten ſoll . Die
Selbſtverwaltung der Gemeinde hat ſich gerade in
der ſchweren Kriegszeit auf das Beſte bewährt ;
ohne dieſe , Grundlage wären die Erfolge hinter
der Front , die Durchführung der für notwendig
erkannten Maßregeln nicht möglich geweſen . Der
Ausbau dieſer Selbſtverwaltung , die Ergänzung
des noch Fehlenden wird die neue , dankbare Auf⸗
gabe einer hohen Regierung ſein . Dazu gehört aber
auch der Ausbau der Stellung eines Bürgermei⸗
ſters mag die Gemeinde , welcher derſelbe vor⸗

ſteht , auch noch ſo klein ſein . Zur Sicherſtellung des

Bürgermeiſters gehört aber unſeres Erachtens :

1. eine entſprechende Bezahlung ,
2. die Fürſorge für den Fall der Nichtwieder⸗

wahl ,

3. die Fürſorge für den Fall , daß der Bürger⸗
meiſter nach langjähriger Dienſtzeit durch Alter
oder Krankheit dienſtunfähig geworden iſt ,

4. die Möglichkeit , auch für ſeine Hinterblie⸗
benen ſorgen zu können .

Was hier bezüglich der Bürgermeiſter geſagt
iſt , gilt mit den durch die Umſtände gegebenen
Einſchränkungen auch für den Ratſchreiber und

den Gemeinderechner , welch mit dem Bürgermei
ſter die Hauptperſonen bei der Führung der Ge —

meindeverwaltung ſind .

Zu Ziff . 1. Was die Höhe des Gehaltes an⸗

belangt , ſo wird er ſich ſelbſtverſtändlich nach den

wirtſchaftlichen Verhältniſſen der Gemeinden zu

richten haben , wobei aber immer eine gewiſſe Mi

nimalgrenze föſtzul egen ſein wird , um einen un⸗

würdigen Druck auf die Kandidaten bezüglich ihrer

Gehaltsanſprüche durch die Wähler von vornherein
auszuſchließen und um dem Gemeinderat die Mög⸗
lichkeit zu geben , für den Dienſt des Ratſchreibers
und Rechners

befähigte Perſonen zu gewinnen .

Zu Ziff . Die Tätigkeit , welche heute an

den ——9 —. auch in einer kleinen Gemeinde

herantritt , iſt durchſchnittlich eine ſolche , daß an⸗

dere Erwerbsquellen für ihn nahezu ausgeſchloſ⸗
ſen , oder doch ſehr erſe chwert ſind , da er ſeine Zeit
und ſeine Kraft vorzugsweiſe dem Amte zu widmen

hat ; deshalb ſollten auch den Bürgermeiſtern im

Falle einer Nicht wiederwahl , obgleich ſie zur Wei⸗

terführung des Amtes in der Lage wären und eine

Wieder rwahl nicht abgelehnt haben , eine Sicher⸗
ſtellung für eine beſtimmte Zeit nach Ablauf der

Wahlperiode gewährt werden , um ſich wieder Jür
den früheren Beruf einrichten zu können . Die

Gründe gegen eine Wiederwahl ſind oft ſo eigen⸗

artig , daß ſchon aus dieſem Grunde der Stellung
des Bürgermeiſters ein gewiſſer Rückhalt gewährt
werden ſollte .

Ebenſo erſcheint aber auch der Wunſch berech⸗

tigt , daß die Bürgermeiſter größerer Gemeinden
mit etwa 2000 Einwohnern und darüber , welche
viele Jahre im Dienſt der Gemeinde geſtanden
und die beſte Zeit ihres Lebens ihrem Amte gewid⸗
met haben , einen kleinen Ruhegehalt beziehen ,
zumal ſolche gewiß nicht in die Lage kommen ,

durch nennenswerter Beträge für
die Fälle des Alters ſorgen zu können . In ſolchen

Fällen wird eben §S 26 Abſ . 1 Ziff . 2 der G. ⸗O

einzutreten haben

Zu Ziff . 4. Den angeführten Geſichtspunk⸗
ten entſpricht auch unſer weiteres ergebenſtes Er⸗

ſuchen , allen Bürgermeiſtern die Möglichkeit zu
geben , Mitglied der Fürſorgekaſſe zu werden , üm

ſich für ſich und ihre Angehörigen eine Verſorg
ung für die Zukunft zu verſchaffen . Dieſes Be

dürfnis liegt für alle Bürgermeiſter vor , eine Be —

ſchränkung auf ſolche mit einem Dienſteinkom⸗

men von mindeſtens 1000 M. erſcheint uns nicht

gerechtfertigt und durch nichts begründet . Die von

uns erbetene Sicherſtellung der Bürgermeiſter ent⸗

ſpricht aber nicht allein der Billigkeit , ſondern

auch einer politiſchen Rückſichtsnahme , ſofern ſie
den Bürgermeiſter , welcher das Bewußtſein hat ,

gegen die Gefahren Zufälle ge⸗

ſchützt zu ſein , in die Lage verſetzt , mit ungererl⸗
tem Eifer und voller Schaffensfreudigkeit der Er

füllung ſeiner AAmtsSpfl icht ſich hingeben und wenn

es ſich um die Durchführung gebotener Maßregeln

handelt , auch gegenüber dem ſich ablehnend ver⸗

haltenden Teil der Bürgerſchaft auftreren zu kön⸗

nen , ohne für ſeine Zukunft beſorgt ſein zu müſſen .

Auch in dem Falle , daß die Kräfte des Bür

germeiſters infolge Krankheit oder zunehmenden
Alters zur Erfüllung der Aufgaben des Amtes

nicht mehr ausreichen , läßt ſich beim Vorhanden⸗

ſein obengenannter Beſtimmungen die Auflöſung
des Dienſtverhältniſſes viel leich er berbeiführen ,
als wenn ſolche nicht beſtehe

Sowohl im Staats - wie im Gemeindeintereſſe
iſt deshalb die erbetene Sicherſtellung der Bür⸗

germeiſterſtellung geboten und nicht allein im In⸗
tereſſe des Bürgermeiſters .

Im Uebrigen haben wir zu

noch folgendes zu bemerken :

Zu § 4. Der letzte Satz des Schlußſatzes
dürfte nicht notwendig ſein , da es doch jedermann

freiſteht , wenn es ſeine Verhältniſſe erlauben , ſich

von ſeinem Beruf zurückzuziehen ; dieſes Recht

tann wohl auch den Gemeindebeamten nicht ver

ſagt werden , dagegen dürfte im Intereſſe der Ge

meinden hier eine Beſtimmung ähnlich der im

§6 des badiſchen Beamtengeſetzes getroffen wer⸗

den .

dem Entwurf

Zu § 6. Dem Polizeiperſonal einſchließlich
der Feldhüter iſt hier ein Beſchwerderecht gegen

Kündigung eingeräumt ; es iſt jedoch nicht geſagt ,

wogegen materiell die Beſchwerde ſich richten kann .

Wir nehmen daher an , daß ſolche nur formeller

Natur ſein und ſich nur gegen Unterlaſfung einer

ordnungsmäßigen Kündigung richten kann . Sollte

jedoch hier auch an eine Beſchwerde aus materiel

len Gründen gedacht worden ſein , ſo wäre es



wünſchenswert , wenn dieſe Gründe angegeben wür⸗

den und in ſolchen Fällen wäre es dann auch

wünſchenswert , wenn Beſchwerde nicht durch das

Bezirtsamt , ſondern durch den Bezirksrat erledigt
würde .

Zu 8 9 . Als fünfter Punkt , über welchen

durch die Gemeinde Dienſtoronung Beſtimmungen

zu treffen wären , dürfte hier anzufügen ſein :

„ Ueber die Gewährung von Ruhegehalt und

„ Hinterbliebenenverſorgung eventl . über die

„ Verpflichtung bezw . Berechtigung zum Ein⸗

„ tritt in die Fürſorgekaſſe . “
Zu § 19 u. 21 . Aus der Mitte unſeres Aus⸗

ſchuſſes wurde der Antrag geſtellt , eine Strafbe⸗

fugnis des Gemeinderates und des Bürgermeiſters

auszuſchließen , dieſelbe lediglich dem Bezirksamt

und bei Geldſtrafen über zehn Mart dem Bezirks⸗

rat einzuräumen und ein Beſchwerderecht an deit

Landeskommiſſar vorzuſehem .
Wir möchten dieſe Anregung hohem Miniſte⸗

rium zur weiteren Erwägung unterbreiten , ohne

einen direkten Antrag in dieſer Richtung zu ſtellen .

Zu §S 23 . Im Schlußſatz ſcheint man hier

nur an Bürgermeiſter und Gemeinderäte gedacht

zu haben , da nur für dieſe eine geſetzliche Dienſt⸗

periode beſteht . Bezüglich der übrigen Gemeinde⸗

beamten wurde von einem Ausſchuß mitglied eine

Beſtimmung dahin gewünſcht , daß der Entlaſſene
zu einem Gemeindeamt der betr . Gemeinde oder

einer anderen Gemeinde nach Umfluß einer be⸗

ſtimmten Zeit wieder gewählt werden könne , da es

immerhin im Bereich der Möglichkeit liege , daß

der Entlaſſene zwar wegen eines Vergehens oder

Verbrechens ſtrafgerichtlich verurteilt wird , was

vorübergehend in der Gemeinde unangenehm eind

funden werden mag , aber den Betreffenden in

ſeinem Anſehen doch nicht derart ſchädigt , daß er

nicht nach einiger Zeit in dieſer oder einer ande⸗

ren Gemeinde zum Dienſt geeignet wäre ; auch

ſollte bei Ziff . 2 näher beſtimmt werden , welches

ſtrafgerichtlichen Verurteilungen hier in Betracht

kommen ſollen , da nicht jede ſtrafgerichtliche Verur⸗

teilung ohne weiteres das Anſehen des betreffenden

Beamten zu ſchädigen geeignet iſt . Man denle

nur z. Bi an leichtere Beleidigungsfälle oder

Steueirdelikte , leichte Körperverletzungen und der⸗

gleichen

Zu 8 24 . Die Entſcheidung ſollte nicht dem

Bezirksamt , ſondern einer für den betreffenden

Amtsbezirk vom Bezirksrat beſtimmten Diszipli⸗

narkommiſſion unterſtellt ſein . Dieſe Letztere ſollte

aus Bezirksräten und Berufskollegen unter Vor⸗

ſitz des Großh . Amtsvorſtandes beſtehen . Auch

ſollte die Entſcheidung in öffentlicher Sitzung ge⸗

troffen werden , bei welcher der Angeklagte perſön⸗

lich oder durch einen Verteidiger vertreten ſein

dürfte .
Gegen die übrigen Beſtimmungen des uns

mitgeteilten Geſetzentwurfs haben wir nichts we

ſentliches zu erinnern ; da jedoch ſür die Verſorgung .
der Gemeindebeamten und ihrer Hinterbliebenen

die Beſtimmungen des Fürſorgegeſetzes für Ge⸗

meinde - und Körperſchaftsbeamte von weſentlicher
Bedeutung ſind und ſich vielfach mit den Beſtimm

ungen des Gemeindebeamtengeſetzes berühren , ſo

behalten wir uns vor , nach Bekanntgabe des Ent⸗

wurfes des Fürſorgegeſetzes , deſſen Abänderung

ja wohl auch zu erwarten iſt , ſoweit nötig , noch

mals auf den vorliegenden Geſetzentwurf zurückzu

kommen und dieſen Bericht , wenn nötig , noch zu

ergänzen .

Buchhulterſtelle .
Die dauernde Stelle eines Buchhalters beim

Stadtrentamt Singen a . Hohentwiel iſt als⸗

bald durch eine im Staats⸗ oder Gemeinderech⸗

nungsweſen durchaus erfahrene , tüchtige Kraft ( auch

Kriegsinvalide ohne Armbeſchädigung ) zu beſetzen .
Bewerber wollen ihre Geſuche unter Angabe der

Gehaltsanſprüche und Anſchluß eines Lebenslaufes

an das Stadtrentamt Singen a. H. richten .

Singen , den 30 Mai 1918 .

Stadtrentamt :

Deimling .

Rechnungsimpreſſ en =

mit Vordruck und zwar von § 1 bis § 45 Ein⸗

nahmen und Ausgaben .

Impreſſen zur

Holznaturalien⸗Rechnung .
KFür die Gemeinden ! ◻

Für die Bewirlſchaftung der Gemeindewaldungen

Holzbedarfsliſte — Hiebsplan — Aufnahme⸗ und Ab⸗

gabeliſte ( Stämme und Abſchnitte ) — Aufnahme⸗ und

Abgabeliſte ( Stangen ) — Aufnahme⸗ und Abgabeliſte

( Brenn⸗ od . Nutz⸗Schichtholz ) — Aufnahme u. Abgabe⸗

liſte ( Reiſig u. Abfallholz ) — Kultur⸗Plan⸗Nachweiſung

Spachholz u. Ehrath , Bonndorf ( Baden ) .

Sendungen ſind zu richten :
in Angelegenheiten

a) des Landgemeindenverbandes (7) an deſſen Geſchäftsſtelle in Heidelberg — Obere Neckar⸗

ſtraße 19 ;

b) des Kechnerverbandes ( 8) an deſſen Vorſitzenden — Bürgermeiſter Kaufmann in Grötzingen ; —

i ch der Bestellung und des Uersands der Zeitſchrift an die Geſchäftsſtelle in Bonndorf und

d) im übrigen an die Schriftleitung in Konſtanz — Schützenſtraße 20 —.

Fur gefälligen Beachtung !

Verlag : die Bad Landgemeinde - , Amtsreviſoren - ⸗ und Rechner⸗Verbände. Geſchäftsſtelle in Bonndorf .

Schriftleitung : Rechnungsrat Bundſchuh in Konſtanz . — Druck : Spa chholz & Ehrath , Bonndorf
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